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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §205 Abs1;

BAO §3 Abs2 litb;

BAO §55;

Rechtssatz

§ 55 BAO regelt die örtliche Zuständigkeit des Finanzamtes für die Erhebung der Abgaben vom Einkommen natürlicher

Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt haben (unbeschränkt Steuerp ichtige).

Das nach § 55 BAO zur Erhebung der Einkommensteuer zuständige Finanzamt ist auch zur Erhebung der

Anspruchszinsen im Zusammenhang mit der Einkommensteuervorschreibung zuständig.
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